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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen wild at life e.V. Er wurde am 1. April 2015 gegründet und ist unter 
der Nummer VR 15835 im Vereinsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragen. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Der Verein wild at life e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist es, den Natur-, Umwelt- und Tierschutz und die Erziehung und Bildung im 
Natur-, Umwelt- und Tierschutz zu fördern, damit Fauna, Flora und Mensch in friedlichem Mitei­ 
nander zu wechselseitigem Nutzen miteinander existieren können und die Biodiversität vor wei­ 
terer Zerstörung bewahrt wird. 

(3) Der Vereinszweck ist dabei insbesondere: 

a) der Schutz der biologischen Vielfalt und der natürlichen Umwelt im nationalen und inter­ 
nationalen Bereich; 

b) der Schutz und die Reinhaltung von Luft, Wasser und Boden; 

c) die Erhaltung der natürlichen Landschaften sowie der Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere 
durch den Artenschutz; 

d) die Wiedereingliederung von Tierwaisen insbesondere im südlich der Sahara gelegenen 
Teil des afrikanischen Kontinents in ihre natürliche Umgebung; 

(4) Der Vereinszweck soll durch folgende Maßnahmen und Aktivitäten verwirklicht werden: 

a) die Durchführung von (auch wissenschaftlichen) Bildungsseminaren zu Themen über die 
Tier- und Pflanzenwelt und das ökologische Gleichgewicht; 

b) das Veranstalten von (auch wissenschaftlichen) Vorträgen und Diskussionsrunden zu den 
Themen von Luft-, Wasser- und Bodenschutz und die Reinhaltung von Luft, Wasser und 
Boden; 

c) das Veranstalten von (auch wissenschaftlich begleiteten) Ausstellungen über die biologi­ 
sche Vielfalt und die Umweltsituation; 

d) die Unterrichtung und Aufklärung der Öffentlichkeit über Maßnahmen zur Vorsorge gegen 
Natur- und Umweltschaden und über Maßnahmen zur Bewahrung und (wo erforderlich) 
der Wiederherstellung des friedlichen Miteinanders von Flora, Fauna und Mensch in (auch 
wissenschaftlich begleiteten) Vorträgen und Ausstellungen; durch Herausgabe (auch wis­ 
senschaftlich begleiteter) Publikationen in (auch gesprochenem) Wort, (auch bewegtem) 
Bild und Schrift, sowohl in Print als auch beispielsweise im Internet; 
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e) die Anleitung und Unterrichtung der Bevölkerung z.B. in dem südlich der Sahara gelegenen 
Teil des afrikanischen Kontinents zur Nutzung alternativer Energien (z.B. der Sonne) bei­ 
spielsweise zur Nahrungszubereitung; die Anleitung und Unterrichtung der benannten Per­ 
sonenkreise hinsichtlich der Zubereitung von zum Verzehr geeigneten Wassers 
(Trinkwasseraufbereitung); die Anleitung der benannten Personenkreise über die Schutz­ 
möglichkeiten gegen Ansteckung mit tropischen Krankheiten (bspw. Malaria), sowohl 
durch eigenes Tätigwerden, als auch durch Tätigwerden einer Hilfsperson i. S. des§ 57 Ab­ 
satz 1 Satz 2 AO; 

f) die Aufnahme von Tierwaisen, deren Aufzucht und Auswilderung sowohl durch eigenes 
Tätigwerden, als auch durch Tätigwerden einer Hilfsperson i.S. des§ 57 Absatz 1 Satz 2 AO; 

g) Der Satzungszweck wird auch verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln im Sinne von 
§ 58 Nr. 1 AO für die Förderung dieser Zwecke durch eine andere steuerbegünstigte Kör­ 
perschaft oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

§ 3 Selbstlosigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§ 4 Mittelverwendung 

(1) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie­ 
der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver­ 
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(3) Zahlungen ab€ 2.000,- sind durch den Vorstand mit 2/3 Mehrheit zu entscheiden und zu geneh­ 
migen. Die Genehmigung bedarf der Textform und ist innerhalb von 3 Tagen zu erledigen. 

§ 5 Vereinsvermögen 

Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Ver­ 
eins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körper­ 
schaft, zur unmittelbaren und ausschließlichen Verwendung für den nationalen und internationalen 
Tierschutz zu. 

§ 6 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied können natürliche und juristische Personen werden. 

(2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand auf Grund eines schriftlichen Antrages des Bewer­ 
bers mit einfacher Mehrheit und behält sich die Überprüfung des Mitgliedes auch während der 
Mitgliedschaft vor. Die Mitgliedschaft ist erworben, wenn die Beitrittserklärung durch Vorstands­ 
beschluss angenommen ist. Die Mitteilung der Aufnahme an den Bewerber erfolgt durch den 
Vorstand. Die Mitteilung der Aufnahme an den Bewerber hat für den Zeitpunkt der Aufnahme 
keine Bedeutung. Im Falle einer Ablehnung brauchen die Ablehnungsgründe nicht mitgeteilt zu 
werden. 
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(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Zweck des Vereins zu dienen und diesen zu fördern. Sie sind 
zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 

(4) Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit 
der Mitgliedschaft bekannten und benötigten personenbezogenen Daten per EDV ausschließlich 
für den Vereinszweck gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben werden. Dies erfolgt unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

(S) Die Mitgliedschaft endet durch 

a) Tod; 

b) freiwilliger Austritt; 

c) Kündigung bzw. Ausschluss; 

d) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 

Zu a und d): die Mitgliedschaft endet automatisch mit dem Tod des Mitgliedes oder Auflösung 
der juristischen Person. 

Zu b): Ein Mitglied kann jederzeit mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Erklä1·ung an den Vo1·­ 
stand aus dem Verein austreten. Jedoch ist der Mitgliedsbeitrag für das Kalenderjahr, in dem der 
Austritt erklärt wird, noch zu entrichten. Eine Rückerstattung des Beitrages erfolgt auch nicht 
anteilmäßig. 

Zu c): Ein Mitglied wird aus dem Verein ausgeschlossen, wenn es in grober Weise die Interessen 
des Vereins verletzt oder gegen die Satzung verstößt oder dem Verein aus anderen wichtigen 
Gründen die Fortsetzung der Mitgliedschaft nicht mehr zugemutet werden kann. 

(6) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es mit der Bezahlung des Jah­ 
resbeitrages mehr als 3 Monate in Verzug geraten ist und trotz schriftlicher Mahnung seiner Zah­ 
lungsverpflichtung nicht nachgekommen ist. Während des Zahlungsverzuges ruhen die 
Mitgliedsrechte. 

(7) Über den Ausschluss mit sofortiger Wirkung entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmen­ 
mehrheit. 

(8) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Rechte und Ansprüche aus dem Mitglied­ 
schaftsverhältnis, ausgenommen der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderun­ 
gen. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Sachspenden oder Spenden ist ausgeschlossen. 

(9) Alle Kündigungen bedürfen der Schriftform. 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Die Einberufung der jährlichen Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vereinsvorstand per 
Email oder Postweg unter Mitteilung der Tagesordnung mit vierzehntägiger Ankündigung. Eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung ist nach§ 36 BGB einzuberufen, wenn im Interesse des 
Vereins grundlegende Entscheidungen zu treffen sind. 
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(2) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der ein­ 
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen - Stimmenenthaltungen bleiben außer Betracht. 

(3) Zur Änderung der Satzung- einschließlich der Änderung des Vereinszwecks ist eine Zweidrittel­ 
mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

(4) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist von einem bei der Versammlung bestimmten 
Protokollführer eine Niederschrift anzufertigen, aus der Ort, Zeit, Anzahl der anwesenden Mit­ 
glieder, die gefassten Beschlüsse, der genaue Wortlaut des geänderten Satzungstextes und die 
Abstimmungsergebnisse hervorgehen. 

(5) Das Protokoll ist durch den Versammlungsleiter und den Protokollführer zu unterschreiben. 

§ 8 Beiträge 

(1) Jedes Vereinsmitglied hat den Jahresbeitrag zu entrichten. Dieser beträgt für natürliche Personen 
50,00 € und für juristische Personen 100,00 €. Der Ausschluss eines Mitgliedes entbindet dieses 
nicht von der Verpflichtung zur Zahlung des fällig gewordenen Jahresbeitrages. 

(2) In folgenden Fällen kann der Mitgliedsbeitrag auf 25,00 € reduziert werden: Auszubildende, Schü­ 
ler, Studenten, Wehr- oder Zivildienstleistende bzw. Mitglieder im freiwilligen sozialen Jahr. 

(3) Der Jahresbeitrag ist jeweils bis zum 31. März eines jeden Jahres ohne besondere Aufforderung 
fällig. Für neue Mitglieder wird der anteilige Jahresbeitrag mit der Bestätigung der Annahme fällig 
und ist innerhalb einer Frist von 4 Wochen zu zahlen. Liegt eine Einzugsermächtigung vor, wird 
der Beitrag im März des Geschäftsjahres eingezogen, bei Neumitgliedern mit Bestätigung der An­ 
nahme nach dem 31. März innerhalb von 4 Wochen nach Bestätigung der Annahme. 

§ 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied ist berechtigt an der Willensbildung im Verein durch Ausübung des Antrags-, Dis­ 
kussions- und Stimmrechts in Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(3) Die Übertragung des Stimmrechts ist unzulässig. 

(4) Die Mitglieder sind ferner berechtigt, an allen sonstigen Veranstaltungen des Vereins teilzuneh­ 
men und die Einrichtungen des Vereins zu benutzen. 

§ 10 Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

(1) der Vorstand 

(2) die Mitgliederversammlung 
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§ 11 Vorstand 

(1) Der Vorstand wird von den Mitgliedern mit einfacher Mehrheit der Stimmen gewählt und besteht 
aus: 

a) dem Vorsitzenden 

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden/ Schatzmeister 

c) dem Schriftführer 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch den Vorsitzenden allein oder 
durch den stellvertretenden Vorsitzenden/ Schatzmeister gemeinsam mit dem Schriftführer. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden und zwar jedes einzelne für sein Amt, von den Mitgliedern 
für die Dauer von 4 Jahren gewählt, mit der Maßgabe dass ihr Amt bis zur Durchführung der 
Neuwahl fortdauert. 

(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so ist eine außerordentliche Mitgliederversamm­ 
lung zur Durchführung der Ersatzwahl einzuberufen. Eine Ersatzwahl kann unterbleiben, wenn 
die Neuwahl in nicht mehr als sechs Monaten vorzunehmen und der Vorstand trotz Ausscheidens 
eines Mitgliedes beschlussfähig geblieben ist. 

(5) Das Amt der Vorstandsmitglieder endet mit der Neuwahl. Das Amt eines nachgewählten Vor­ 
standsmitgliedes endet ebenfalls mit der Neuwahl. Ein Vorstandsmitglied kann nur aus wichtigem 
Grund abberufen werden. 

(6) Den Mitgliedern des Vorstands kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung eine Aufwands­ 
entschädigung in Höhe der Ehrenamtspauschale i.S.d. § 3 Nr. 26 a EStG gezahlt werden. 

(7) Die Tätigkeitsvergütung des Vorstands kann nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederver­ 
sammlung vorgenommen werden. 

(8) Der Verein kann Vorstandsmitgliedern Aufwendungen, die im Rahmen ihrer Amtstätigkeit anfal­ 
len, auch ohne Einzelnachweis erstatten, wenn der Erstattungsbetrag der wirklich angefallenen 
Aufwendungen offensichtlich nicht übersteigt. 

§ 12 Aufgabenbereich und Haftung des Vorstandes 

(1) dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch 
die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungskreis fallen insbe­ 
sondere folgende Angelegenheiten: 

a) Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 

b) Verwaltung des Vereinsvermögens; 

c) Erstellung und Abfassung des Jahresberichtes und Rechnungsabschlusses; 

d) Vorbereitung der Mitgliederversammlung, 
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e) Einberufung und Leitung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung; 

f) Beschlussfassung über Aufnahme und Streichung von Mitgliedern. 

(2) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzen­ 
den, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter schriftlich, fernmündlich oder mittels 
elektronischer Medien einberufen werden. In dem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer Woche 
einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder mindestens zwei Vorstandsmitglie­ 
der anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stim­ 
men. Bei Stimmengleichheit entscheiden die Stimmen der Gründungsmitglieder. Sollten die 
Gründungsmitglieder nicht mehr dem Vorstand oder Verein angehören, zählt die Stimme des 
Vorsitzenden doppelt. 

(4) Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter. 

(S) Die Beschlüsse sind zu protokollieren. Das Protokoll sollte Ort, Zeit und Art der Durchführung der 
Versammlung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und die jeweiligen Abstim­ 
mungsergebnisse enthalten. 

(6) Ein Vorstandsbeschluss kann auch auf schriftlichem Wege unter der Zuhilfenahme elektronischer 
Medien gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließen­ 
den Regelung klären. 

(7) Der Vorstand haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

(8) Neben dem Vorstand kann durch den Beschluss der Mitgliederversammlung ein Geschäftsführer 
bestellt werden. Der Vorstand ist dann berechtigt, für die Geschäftsführung und die Wahrneh­ 
mung seiner Aufgaben einen Geschäftsführer zu bestellen und die notwendigen Arbeitsverträge 
abzuschließen. 

§ 13 Kassenprüfung 

(1) Die Kassenprüfung und die Vermögensverhältnisse des Vereins sind nach Ablauf eines jeden Ge­ 
schäftsjahres von benannten/gewählten Kassenprüfern zu prüfen. 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3) Die Kassenprüfer prüfen, ob die Verwendung von Vereinsmittel den Haushaltsansätzen entsprach 
und die Buchführung des Vereins ordnungsgemäß erfolgte. Hierüber haben die Kassenprüfer der 
Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 

§ 14 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 
Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen wer­ 
den. 

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und sein Stell­ 
vertreter zu Liquidatoren ernannt. Zur Beschlussfassung der Liquidatoren ist Einstimmigkeit 
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erforderlich. Die Rechte und Pflichten der Liquidatoren bestimmen sich nach den Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches(§§ 47ff. BGB). 

§ 15 Satzungsänderung 

(1) Eine Satzungsänderung kann nur in einer ordentlichen Mitgliederversammlung mit Zweidrittel­ 
mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Satzungsänderungen auf Verlangen 
des Registergerichts kann der Vorstand selbstständig vornehmen 

(2) Eine Beschlussfassung über eine Satzungsänderung kann nur erfolgen, wenn die Änderung ein­ 
schließlich einer kurzen Begründung unter Beachtung der für die Einladung zur Mitgliederver­ 
sammlung geltenden Frist und Form allen Mitgliedern mitgeteilt worden sind. 

§ 16 Inkrafttreten 

Die Neufassung der Satzung ersetzt die bisher gültige Satzung. Sie tritt mit dem Zeitpunkt der Eintragung 
in das Vereinsregister in Kraft. 

Es wird versichert, dass die geänderten Bestimmungen der vorstehenden Satzung mit dem Beschluss 
über die Satzungsänderung vom 28.10.2022, die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt einge­ 
reichten vollständigen Wortlaut der Satzung und, wenn die Satzung geändert worden ist, ohne dass ein 
vollständiger Wortlaut der Satzung eingereicht wurde, auch mit den zuvor eingetragenen Änderungen 

übereinstimmen 

Frankfurt am Main, den 06. April 2023 

Aslihan Gedik 
Vorsitzende 

Marcus Uhle 
Schriftführer 
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